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Durchführung des Ordmmgsstrafverfahrens

§21

(1) Das Ordnungsstrafverfahren ist dort 
durchzuführen, wo die größte gesellschaft
liche Wirksamkeit erzielt wird. Es soll vor
rangig am Ort der Begehung der Ord
nungswidrigkeit oder am Wohnsitz oder 
Aufenthaltsort des Rechtsverletzers durch
geführt werden, sofern nicht in den gesetz
lichen Bestimmungen eine besondere Rege
lung getroffen worden ist.

(2) Sind mehrere Organe zuständig, ist 
das Ordnungsstrafverfahren von dem zu
erst mit der Sache befaßten Organ durch
zuführen, sofern nicht eine bessere erziehe
rische Einwirkung durch ein anderes Or
gan erreicht werden kann.

(3) Im Einzelfall können nachgeordnete 
Organe mit der Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens beauftragt werden, 
wenn dadurch eine größere erzieherische 
und vorbeugende Wirkung zu erwarten ist.

(4) Zur Sicherung der erzieherischen 
Wirkung ist das Ordnungsstrafverfahren 
ohne Verzögerung durchzuführen.

(5) Für das vereinfachte Verfahren gel
ten die Bestimmungen des §28.

§22
(1) Die Einleitung des Ordnungsstraf

verfahrens ist schriftlich zu vermerken und 
erfolgt:

1. auf Grund von Feststellungen der zu
ständigen Organe und Einrichtungen;

2. auf begründete Anregung anderer 
Staats- und Wirtschaftsorgane;

3. auf Grund von Hinweisen der Bevöl
kerung und gesellschaftlicher Organisatio
nen.

(2) Von der Einleitung ist abzusehen, 
wenn wegen der gleichen Sache disziplina
rische oder materielle Verantwortlichkeit 
oder andere Erziehungsmaßnahmen geeig
neter sind und angewendet werden.

(3) Auf Antrag des Staatsanwalts oder 
des Komitees der Arbeiter-und-Bauern-In- 
spektion und seiner Organe ist ein Ord
nungsstrafverfahren einzuleiten.

§23

(1) Die Einleitung des Ordnungsstraf
verfahrens und der Ausspruch von Ord

nungsstrafmaßnahmen erfolgt durch den 
Entscheidungsbefugten im Wege der Ein
zelentscheidung.

(2) Im Ordnungsstrafverfahren sind 
alle zur Klärung des Sachverhalts notwen
digen Feststellungen über Art und Schwere 
der Ordnungswidrigkeit, die Umstände 
ihrer Begehung und die persönlichen Ver
hältnisse des Rechtsverletzers zu treffen. 
Bei Ordnungswidrigkeiten, die Ausdruck 
einer hartnäckigen Disziplinlosigkeit sind, 
gehäuft auftreten oder zu Strafrechtsver
letzungen führen können, ist der Aufdek- 
kung der Ursache und begünstigenden Be
dingungen besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen.

(3) Mit dem Arbeitskollektiv, den Be
rufsvereinigungen und gesellschaftlichen 
Organisationen, denen der Rechtsverletzer 
angehört, und der Nationalen Front seines 
Wohngebietes soll in geeigneter Form zu
sammengearbeitet werden, soweit es zur 
Klärung des Sachverhalts und der Vorbe
reitung der Entscheidung notwendig ist.

(4) Das Ordnungsstrafverfahren soll 
innerhalb eines Monats abgeschlossen wer
den.

§24

(1) Dem Bürger, gegen den ein Ord
nungsstrafverfahren durchgeführt wird, ist 
Gelegenheit zu geben, mündlich oder 
schriftlich Stellung zu nehmen. Die Befra
gung anderer Personen ist zulässig. Über 
die Anhörung des Rechtsverletzers und die 
Befragung anderer Personen sind Nieder
schriften anzufertigen.

(2) Das Ordnungsstrafverfahren kann 
auch durchgeführt werden, wenn der Bür
ger die Möglichkeit zur Äußerung oder 
Stellungnahme nicht wahrnimmt.

(3) Zwangsweise Vorführung und 
Durchsuchung sind im Ordnungsstrafver
fahren unzulässig. Die besonderen gesetz
lichen Befugnisse der Deutschen Volkspoli
zei zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung sowie der Organe 
der Zollverwaltung zur Kontrolle des Zoll- 
und Devisenverkehrs bleiben hiervon un
berührt.

(4) Eine Beschlagnahme kann zur Siche
rung von Beweisen oder, wenn gesetzlich 
die Einziehung vorgesehen ist, erfolgen.

(5) Bei Ordnungswidrigkeiten im Ver
kehrswesen ist die Durchführung einer


